
Anlage 2 zu den Richtlinien der Tagespflege 
 
 
 

gestaffelte Kostenbeiträge der Eltern 
(gültig ab 01.08.2018) 

 
a) für Kinder zwischen 0 und drei Jahren: 
 
durchschnittliche 

wöchentliche 
Betreuungszeit 

in Stunden 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 
monatliche Gebühr 

in Euro 
monatliche Gebühr 

in Euro 
monatliche Gebühr 

in Euro 
   

10 – 14 48,00 58,00 86,00 
15 – 19 53,00 87,00 130,00 
20 – 24 58,00 116,00 174,00 
25 – 29 63,00 129,00 195,00 
30 – 34 68,00 142,00 216,00 
35 – 39 74,00 163,00 252,50 
40 – 44 79,00 184,00 289,00 
45 – 50 84,00 205,00 325,50 

 
 
 
b) für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung: 
 
Die Betreuung ist kostenfrei. 
 
 
 
c) für Schulkinder bis 13 Jahre 

 
durchschnittliche 

wöchentliche 
Betreuungszeit 

in Stunden 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 
monatliche Gebühr 

in Euro 
monatliche Gebühr 

in Euro 
monatliche Gebühr 

in Euro 
   

10 – 14 22,00 37,00 58,00 
15 – 19 27,00 55,50 87,00 
20 – 24 32,00 74,00 116,00 
25 – 29 37,00 84,50 132,00 
30 – 34 42,00 95,00 148,00 
35 – 39 47,00 113,00 179,00 
40 – 44 52,00 131,00 210,00 
45 – 50 57,00 147,00 236,50 

 
 
Werden mehrere Kinder, für die eine Benutzungsgebühr zu entrichten ist, gleichzeitig 
in einer oder verschiedenen Tagesbetreuungseinrichtungen oder in der Tagespflege 
im Bereich der Stadt Sarstedt betreut, ermäßigt sich die Grundgebühr, die sich aus 
der Gebührenstaffel ergibt, für jedes Kind um 30 % (Geschwisterermäßigung). 
 
Die Ermittlung der Gebühren erfolgt analog zu Ziffer 3 des Gebührentarifs nach § 8 
Abs. 1 der Satzung über die Benutzung und Erhebung von Gebühren für die Kinder-
gärten in der Stadt Sarstedt. 


